
Gebührensatzung der Gemeinde Burgthann zur Satzung zur 
Treidelschifffahrt auf dem Ludwig-Donau-Main-Kanal 

(Treidelgebührensatzung – TGS) 
 
Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und Art. 20 des 
Kostengesetzes erlässt die Gemeinde Burgthann folgende Gebührensatzung zur 
Treidelschifffahrt 
 

§ 1 Gebührenerhebung 
 

1) Die Gemeinde Burgthann erhebt für die Benutzung ihrer öffentlichen 
Einrichtung „Treidelschiff“ sowie für damit in Zusammenhang stehende 
Amtshandlungen Gebühren. 
 

 

§ 2 Gebührenart 
 

1) Als Treidelgebühren werden erhoben: 
a) eine Gebühr für Einzelfahrten 
b) eine Gebühr für den Gelegenheitsverkehr (Sonderfahrten) 
c) sonstige Gebühren 

 
 

§ 3 Gebührenschuldner 
 

1) Gebührenschuldner sind die Benutzer der öffentlichen Einrichtung 
„Treidelschiff“. 
 
 

§ 4 Entstehen und Fälligkeit einer Gebühr 
 

1) Die Benutzungsgebühr (§5) für eine einzelne Fahrt wird mit Lösung der 
Eintrittskarte fällig. 
 

2) Die Gebühren für Sonderfahrten entstehen mit der Reservierung des 
Treidelschiffes bei der Gemeinde Burgthann und sind eine Woche nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig, spätestens aber am Tag der 
Treidelfahrt. 
 

3) Die Eintrittskarte ist dem Schiffspersonal auf Verlangen vorzuzeigen. 
 

4) Gelöste Karten werden nicht zurückgenommen; der Preis für verlorene oder 
nicht genutzte Karten wird nicht erstattet. 

 
 
 
 
 



 
§ 5 Gebührenhöhe 

 
1) Die Benutzungsgebühr beträgt pro Fahrt für 

a) Kinder ab dem 7.-12. Lebensjahr     3,00 € 
b) Menschen, die einen Schwerbehindertenausweis    
    vorlegen         3,50 € 
c) Personen ab dem 13. Lebensjahr     7,00 € 

  
2) Die Benutzungsgebühr für eine Sonderfahrt beträgt         300,00 € 

 
 

§ 6 Sonstige Gebühren 
 

1) Für den Verwaltungsaufwand bei einer Stornierung  
einer Sonderfahrt durch den Benutzer beträgt die  
Bearbeitungsgebühr              30,00 € 
 

§ 7 Gebührenbefreiung 
 

1) Kinder unter 7 Jahre sind von der Gebühr befreit. 
 

2) Inhaber eines „EntdeckerPasses“ der Metropolregion Nürnberg sind unter 
Vorlage des Passes von der Gebühr nach § 5 Abs. 1 befreit. 
 

3) Inhaber einer bayerischen Ehrenamtskarte sind unter Vorlage der Karte von 
der Gebühr nach § 5 Abs. 1 befreit.     

 
 

§ 8 Gebührenerstattung 
 

1) Kann eine Sonderfahrt aufgrund höherer Gewalt (z.B. Niedrigwasser im 
Kanal) nicht stattfinden, so wird die Gebühr innerhalb von 4 Wochen 
zurückerstattet. 
      

§ 9 Inkrafttreten 
 

2) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft. 
 

 
Burgthann, den 14. Dezember 2022   Gemeinde Burgthann 

         
     (Siegel) 
        Meyer 

1.Bürgermeister  


